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Land Aktive Sterbehilfe 

(Tötung auf Verlangen) 

Beihilfe zur Selbsttötung 

(Hilfe beim Suizid; der Sui-

zidwillige nimmt die zum 

Tod führende Handlung 

selbst vor) 

Indirekte Sterbehilfe  

(Nebenfolge der medikamen-

tösen Schmerzbehandlung ist 

die Begünstigung oder Be-

schleunigung des Todes.) 

Passive Sterbehilfe 

(Sterbenlassen entspre-

chend dem Patientenwil-

len durch Behandlungsab-

bruch.) 

Albanien strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Belgien nicht strafbar  nicht strafbar nicht strafbar  nicht strafbar 

Bulgarien strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht geregelt 

Dänemark strafbar  strafbar  nicht strafbar nicht strafbar 

Deutschland strafbar nicht strafbar nicht strafbar nicht strafbar 

Estland strafbar nicht reguliert, aber gericht-

lich erlaubt 

keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Finnland strafbar nicht eindeutig geregelt, 

wird strafrechtlich nicht 

verfolgt 

keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 
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Land Aktive Sterbehilfe 

(Tötung auf Verlangen) 

Beihilfe zur Selbsttötung 

(Hilfe beim Suizid; der Sui-

zidwillige nimmt die zum 

Tod führende Handlung 

selbst vor) 

Indirekte Sterbehilfe  

(Nebenfolge der medikamen-

tösen Schmerzbehandlung ist 

die Begünstigung oder Be-

schleunigung des Todes.) 

Passive Sterbehilfe 

(Sterbenlassen entspre-

chend dem Patientenwil-

len durch Behandlungsab-

bruch.) 

 

Frankreich strafbar strafbar nicht strafbar nicht strafbar 

Griechenland strafbar  strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Großbritannien strafbar strafbar nicht strafbar keine Erkenntnisse 

Italien  strafbar nicht strafbar in einzelnen 

Regionen 

keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Irland strafbar  strafbar  nicht strafbar nicht strafbar 

Kroatien strafbar strafbar nicht geregelt nicht geregelt 

Lettland strafbar strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Litauen strafbar strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Luxemburg nicht strafbar nicht strafbar nicht strafbar nicht strafbar 

Malta strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Mazedonien strafbar strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Moldawien strafbar strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 
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Land Aktive Sterbehilfe 

(Tötung auf Verlangen) 

Beihilfe zur Selbsttötung 

(Hilfe beim Suizid; der Sui-

zidwillige nimmt die zum 

Tod führende Handlung 

selbst vor) 

Indirekte Sterbehilfe  

(Nebenfolge der medikamen-

tösen Schmerzbehandlung ist 

die Begünstigung oder Be-

schleunigung des Todes.) 

Passive Sterbehilfe 

(Sterbenlassen entspre-

chend dem Patientenwil-

len durch Behandlungsab-

bruch.) 

Montenegro strafbar strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Niederlande nicht strafbar nicht strafbar  nicht strafbar nicht strafbar 

Norwegen  strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar für  

Sterbende 

Österreich strafbar nicht strafbar nicht strafbar nicht strafbar 

Polen  strafbar strafbar strafbar strafbar 

Portugal nicht strafbar nicht strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Rumänien strafbar strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Schweden strafbar nicht strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar  

Schweiz strafbar nicht strafbar nicht strafbar nicht strafbar 

Serbien strafbar strafbar keine Erkenntnisse keine Erkenntnisse 

Slowakei strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Slowenien strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Spanien nicht strafbar für Ärzte nicht strafbar für Ärzte  nicht strafbar,  nicht strafbar 
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Land Aktive Sterbehilfe 

(Tötung auf Verlangen) 

Beihilfe zur Selbsttötung 

(Hilfe beim Suizid; der Sui-

zidwillige nimmt die zum 

Tod führende Handlung 

selbst vor) 

Indirekte Sterbehilfe  

(Nebenfolge der medikamen-

tösen Schmerzbehandlung ist 

die Begünstigung oder Be-

schleunigung des Todes.) 

Passive Sterbehilfe 

(Sterbenlassen entspre-

chend dem Patientenwil-

len durch Behandlungsab-

bruch.) 

Tschechien strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Türkei strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Ungarn strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

Zypern strafbar strafbar keine Erkenntnisse nicht strafbar 

 


